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NRW Landesbeauftragte für Informationsfreiheit: Koo peration 
von Uni Köln und Bayer AG soll offengelegt werden 
Antrag von zehn Gesundheits-Initiativen / Ausrichtu ng der Pharmaforschung ausschließlich auf 
Vermarktbarkeit befürchtet / „Signalwirkung für all e PPP-Projekte“  
 
Nach Einschätzung der NRW Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit sollte der 
Kooperationsvertrag, den die Universität Köln und die Bayer HealthCare AG vor zwei Jahren 
geschlossen haben, offen gelegt werden. Damit unterstützt sie einen Antrag von zehn Gesundheits-
Initiativen und studentischen Interessengruppen. Die Landesbeauftragte begründet in dem heute 
veröffentlichten Schreiben, weswegen die bisherige Weigerung von Universität und BAYER-Konzern, 
eine Einsichtnahme in den Vertrag zu ermöglichen, dem nordrhein-westfälischen 
Informationsfreiheitsgesetz widerspricht. Die Veröffentlichung war unter anderem von der BUKO 
Pharma-Kampagne, der Coordination gegen BAYER-Gefahren, medico international und dem Verein 
demokratischer Ärztinnen und Ärzte gefordert worden.  
 
Dr. Christian Wagner-Ahlfs von der BUKO Pharma-Kampagne: „Wir begrüßen die Empfehlung der 
Datenschutzbeauftragten. Sie kann helfen, endlich mehr Transparenz über die Beziehungen von 
Universitäten und Pharmaunternehmen zu schaffen." 
 
Philipp Mimkes von der Coordination gegen BAYER-Gefahren (CBG) ergänzt: „Eine aus Steuergeldern 
finanzierte Einrichtung wie die Uniklinik Köln muss der öffentlichen Kontrolle unterliegen - zumal in einem 
sensiblen Bereich wie der Pharma-Forschung.“ Nach Auffassung der CBG handelt es sich bei dem 
Verfahren um einen Präzedenzfall, der alle Public Private Partnership (PPP)-Projekte betrifft. „Die 
Allgemeinheit kann solche Kooperationen nur bewerten, wenn alle relevanten Informationen 
veröffentlicht werden. Das Argument, wonach Geschäftsgeheimnisse von einer Offenlegung betroffen 
sind, darf nicht länger dafür herhalten, dass der Einsatz öffentlicher Mittel im Dunkeln bleibt.“ 
 
Bernd Eichner von medico international: „Dies ist ein großer Erfolg! Medizinische Forschung darf sich 
nicht ausschließlich an der Vermarktbarkeit orientieren - im Gegenteil: Wir benötigen mehr unabhängige 
Studien. Zudem müssen wir verhindern, dass medizinische Erkenntnisse, die nicht dem Erfolg eines 
Präparates dienen, in der Schublade verschwinden.“ 
 
Die Bayer HealthCare AG und die Kölner Uniklinik hatten vor zwei Jahren eine Kooperation in den 
Bereichen Onkologie, Kardiologie und Erkrankungen des Zentralnervensystems vereinbart. Die 
Initiativen legten der Universität daraufhin einen Fragenkatalog vor, der mit dem Hinweis auf 
„Geschäftsgeheimnisse“ unbeantwortet blieb. Unter anderem fürchten die Kritiker, dass 
Verwertungsrechte neuentdeckter Substanzen vollständig an Bayer HealthCare übergehen, dass auch 
Präparate ohne therapeutischen Mehrwert untersucht werden und dass nur positive Studienergebnisse 
publiziert werden - negative jedoch nicht, falls diese als betriebsschädigend eingestuft werden (ein 
sogenannter publication bias).  
 
Eine Reaktion der Universitätsklinik auf die Entscheidung der Landesbeauftragten steht noch aus. 
 
Gerne stehen wir für Rückfragen zu Verfügung: 

• Dr. Christian Wagner, cwagner@bukopharma.de, Tel  0431-6489659 
• Philipp Mimkes, CBGnetwork@aol.com, Tel 0211 333 911 
• Bernd Eichner, eichner@medico.de, Tel  069 94438-0 

 
 

Alle Informationen zur Kampagne: www.cbgnetwork.de   


